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§ 1 NRWO Mitgliederzahl,
Wahlausschreibung, Wahltag,

Stichtag
 NRWO - Nationalrats-Wahlordnung 1992

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.11.2023

1. (1)Der Nationalrat besteht aus 183 Mitgliedern, die nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gewählt

werden.

2. (2)Die Wahl ist von der Bundesregierung durch Verordnung im Bundesgesetzblatt auszuschreiben. Die

Verordnung hat den Wahltag zu enthalten, der von der Bundesregierung im Einvernehmen mit dem

Hauptausschuss des Nationalrates auf einen Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag festzusetzen ist. Die

Verordnung hat weiters den Stichtag zu enthalten. Der Stichtag darf nicht vor dem Tag der Ausschreibung der

Wahl und muss am zweiundachtzigsten Tag vor dem Wahltag liegen. Nach dem Stichtag bestimmen sich die in

den §§ 13, 14, 16 und 25 dieses Bundesgesetzes festgesetzten Fristen sowie die Voraussetzungen des Wahlrechts

(§ 21 Abs. 1) und der Wählbarkeit (§ 41).

3. (3)Die Verordnung der Bundesregierung über die Wahlausschreibung ist auch in allen Gemeinden durch

öffentlichen Anschlag bekanntzumachen.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999
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